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Punkt „Ozeane und Seerecht“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer sechsundsechzigsten Tagung aufzunehmen und die
Möglichkeit zu erwägen, diesen Unterpunkt künftig alle zwei
Jahre in die vorläufige Tagesordnung aufzunehmen.

RESOLUTION 65/94

Verabschiedet auf der 60. Plenarsitzung am 8. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.28 und Add.1 in seiner mündlich abgeänderten Fassung,
eingebracht von: Afghanistan, Albanien, Andorra, Angola, Austra-
lien, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgien, Benin, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Chile,
Costa Rica, Dänemark, Dominikanische Republik, Dschibuti, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Est-
land, Fidschi, Finnland, Gabun, Gambia, Georgien, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guyana, Honduras, Irland, Island, Ita-
lien, Jamaika, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kroatien, Kuwait, Lettland, Libanon, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven, Malta, Marok-
ko, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Myanmar,
Nepal, Neuseeland, Norwegen, Oman, Österreich, Palau, Pana-
ma, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Por-
tugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien,
Sambia, Samoa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Sey-
chellen, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, St. Lucia, Thai-
land, Timor-Leste, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Un-
garn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik
Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik. 

65/94. Die Vereinten Nationen in der globalen
Ordnungspolitik

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Achtung vor den Grundsätzen und
Zielen der Charta der Vereinten Nationen, 

in der Erkenntnis, dass ein inklusives, transparentes und
wirksames multilaterales System von entscheidender Bedeu-
tung ist, um den dringenden globalen Herausforderungen von
heute besser zu begegnen, in Anbetracht der Universalität der
Vereinten Nationen und in Bekräftigung der von ihr einge-
gangenen Verpflichtung, die Wirksamkeit und Effizienz des
Systems der Vereinten Nationen zu fördern und zu stärken,

in Bekräftigung der Rolle und der Autorität der General-
versammlung in globalen Fragen, die für die internationale
Gemeinschaft von Belang sind, wie in der Charta festgelegt, 

unter Begrüßung des Vorschlags des Präsidenten der
Generalversammlung, die „Bekräftigung der zentralen Rolle
der Vereinten Nationen in der globalen Ordnungspolitik“
zum Thema der Generaldebatte ihrer fünfundsechzigsten Ta-
gung zu bestimmen, sowie unter Begrüßung seiner Absicht,
im Jahr 2011 eine informelle thematische Debatte über globa-
le Ordnungspolitik zu organisieren,

1. ist sich dessen bewusst, dass zur Bewältigung der
globalen Herausforderungen inklusive, transparente und
wirksame multilaterale Konzepte benötigt werden, und be-
kräftigt in dieser Hinsicht die zentrale Rolle der Vereinten
Nationen bei den laufenden Anstrengungen mit dem Ziel, für
diese Herausforderungen gemeinsame Lösungen zu finden; 

2. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer
sechsundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Stärkung des
Systems der Vereinten Nationen“ einen neuen Unterpunkt
„Die zentrale Rolle des Systems der Vereinten Nationen in
der globalen Ordnungspolitik“ aufzunehmen;

3. ersucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht, der
Generalversammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung
einen analytischen Bericht mit Schwerpunkt auf der globalen
wirtschaftlichen Ordnungspolitik und Entwicklung vorzule-
gen, der in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und den zu-
ständigen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, unter Berücksichtigung einschlägiger Beiträge wie der
vom Präsidenten der Versammlung zu organisierenden infor-
mellen thematischen Debatte über globale Ordnungspolitik
und unbeschadet des von der Versammlung festzulegenden
Schwerpunkts möglicher künftiger Debatten über diese Frage
zu erstellen ist.

RESOLUTION 65/95

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 9. Dezember 2010,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/65/L.27 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Andorra, Angola,
Argentinien, Australien, Bahamas, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Brasilien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Domini-
kanische Republik, ehemalige jugoslawische Republik Mazedoni-
en, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guyana, Honduras,
Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Jordanien, Kasachstan,
Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Mexi-
ko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Nicaragua, Norwegen,
Österreich, Portugal, Republik Moldau, San Marino, Schweiz, Se-
negal, Serbien, Slowenien, Spanien, Südafrika, Suriname, Thai-
land, Türkei, Ukraine, Uruguay, Vereinigte Staaten von Amerika,
Zypern. 

65/95. Globale Gesundheit und Außenpolitik

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 63/33 vom 26. No-
vember 2008 und 64/108 vom 10. Dezember 2009,

sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängen-
den Gebieten, insbesondere soweit sie die globale Gesundheit
betreffen, 

unter Begrüßung des Ergebnisdokuments der Plenarta-
gung der Generalversammlung auf hoher Ebene über die
Millenniums-Entwicklungsziele,222 namentlich des Ab-
schnitts „Förderung der globalen öffentlichen Gesundheit für
alle zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele“, 

sowie begrüßend, dass der Generalsekretär die Globale
Strategie für die Gesundheit von Frauen und Kindern ins Le-
ben gerufen hat, mit der die nationalen Pläne und Strategien

222 Siehe Resolution 65/1.




